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Umweltamt 

Untere Immissionsschutzbehörde 
 

 
Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie  
Artikel 14 Abs. 1 und 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betreffend 
Beschwerden und Einwendungen 

Verantwortliche/r für die Datenverarbeitung 

Stadt Chemnitz   
Umweltamt  Telefon: 0371 488-3601 
09106 Chemnitz  E-Mail: umweltamt@stadt-chemnitz.de 

Datenschutzbeauftragte/r 

Stadt Chemnitz  Telefon: 0371 488-0 
Datenschutzbeauftragte  Fax: 0371 488-1992 
09106 Chemnitz  E-Mail: datenschutz@stadt-chemnitz.de 

Zweck der Verarbeitung 

Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Beschwerden und Einwendungen  

Rechtsgrundlagen 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. e) der DSGVO, § 3 Abs. 1 Sächsisches 
Datenschutzdurchführungsgesetz (SächsDSDG) in Verbindung mit §§ 1, 3, 5, 10 Absatz 3 Satz 8 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit §§ 12, 14 der 9. Verordnung zur Durchführung des 
BImSchG (9. BImSchV) sowie § 17 Verwaltungsverfahrensgesetz. 

Darüber hinaus ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO eine Datenverarbeitung auch zulässig, wenn Sie Ihre 
Einwilligung erteilt haben. 

Offenlegung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtungen oder 
anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja  nein 

Falls ja: Angabe der Empfänger oder Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten: 

Abteilungen des Umweltamtes sowie weitere beteiligte Ämter der Stadtverwaltung Chemnitz, u. a. Bauord-
nungs- und Vermessungsamt, Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, Tiefbauamt, Feuerwehr 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Lan-
desamt für Archäologie, Landesamt für Denkmalpflege; 

Weitere Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange, u. a. örtliche Gemeinde, Ämter beteiligter Landkreise, 
Landesdirektion Sachsen; 

Vorhabenträger und beauftragte Gutachter sowie Sachverständige für Einwendungen im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung 

Verpflichtung zur Bereitstellung 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die Bearbeitung des o. g. Zwecks erforderlich. 
Sie ist dafür gesetzlich vorgeschrieben.  

 ja  nein 

Einwendungen in Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung sind nach § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV dem Antrag-
steller bekanntzugeben. Den beteiligten Behörden sind die Einwendungen bekanntzugeben, die ihren Aufga-
benbereich berühren. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe 
unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich sind; auf diese Möglichkeit ist in der öffentlichen Bekanntmachung hinzuweisen.  
 
Die Nichtbereitstellung der Daten hätte zur Folge, dass die Einwendung unter Umständen nicht bzw. nicht 
abschließend bearbeitet werden könnte. 
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Entscheidungsfindung 

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung. 

Dauer der Speicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung 
von bestehenden Aufbewahrungsfristen zur Bearbeitung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Danach 
werden Ihre Daten gelöscht. Soweit das Umweltamt verpflichtet ist, Unterlagen dem Stadtarchiv zur Über-
nahme anzubieten, ist eine Löschung oder Vernichtung erst zulässig, nachdem die Unterlagen dem Stadtar-
chiv angeboten worden sind. 

Betroffenenrechte 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu: 

• Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Art. 15 DSGVO) 
• Recht auf Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO) 
• Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO) 
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO) 

Beschwerderecht 

Sie haben nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der An-
sicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
Aufsichtsbehörde ist: 
 
Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte/r 
Postfach 11 01 32 
01330 Dresden. 

Weitere Informationen 

Weitergehende allgemeine Informationen erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite des Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten, http://www.saechsdsb.de. 

 

http://www.saechsdsb.de/

